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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Sick, Breidbach, Dreyer, Ey, Dr. Narjes, Dr. Biedenkopf, 
Dr. Müller-Hermann, Baron von Wrangel, Stutzer, Eymer (Lübeck), Dr. Müller, 
Dr. Schulte (Schwäbisch Gmünd), Dr. Möller und Genossen und der Fraktion 
der CDU/CSU 

Auswirkungen der verkehrswirtschaftlichen Konkurrenz der Staaten des RGW 
(Comecon) auf die Verkehrswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland 

Der steigende Umfang der Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und den Staaten des RGW in 
den letzten Jahren hat zu Störungen auf zahlreichen Verkehrs-
märkten innerhalb und außerhalb der Grenzen geführt, deren 
Wirkungen weit über die Interessen der betroffenen Verkehrs-
unternehmen hinausreichen. Sie haben bereits heute gesamt-
wirtschaftliche Bedeutung erlangt. 

Eine umfassende Analyse der Folgerungen, die sich aus den 
offensiven Geschäftspraktiken der RGW-Verkehrsunternehmen 
insbesondere auf die deutsche Straßenverkehrswirtschaft und 
auf die deutsche See- und Binnenschiffahrt ergeben, liegt bis 
heute nicht vor. Eine dieser Bedrohung angemessene Politik der 
Bundesregierung ist nicht zu erkennen. Namentlich ist unklar, 
wie die Bundesregierung den gesamtwirtschaftlich notwendigen 
Umfang unserer Verkehrswirtschaft zu bestimmen und zu er-
halten gedenkt. 

Es gibt bisher keine generellen verkehrs-spezifischen Normen 
für die Vertretung deutscher Verkehrsinteressen gegenüber 
Staatshandelsländern. Sowohl die Bestimmungen des Außen-
wirtschaftsgesetzes, als auch der Musterhandelsvertrag der 
EWG, als auch der Unterabschnitt „Zusammenarbeit im Handel" 
der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa, meinen handelsspezifische Tatbestände, und 
werden von den Staatshandelsländern auch nur insoweit ange-
wandt. Die Annahme, daß diese handelsspezifischen Normen 
auch die Verkehrsbeziehungen einschließen, war offensichtlich 
trügerisch, weil die Staatshandelsländer in der praktischen Ab-
wicklung der Geschäftsbeziehungen den Verkehrssektor abge-
koppelt haben, ohne daß die Bundesregierung dagegen ein- 
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geschritten ist. Entsprechendes gilt für die Wahrung deutscher 
Interessen auf Drittmärkten.. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, daß im bilateralen Ver-
kehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
östlichen Staatshandelsländern diese ihre Verkehrsinter-
essen ohne Rücksicht auf die deutsche Verkehrswirtschaft 
rigoros durchsetzen, so daß heute z. T. monopolähnliche 
Verhältnisse bestehen? 

2. Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Staaten des RGW 
verstärkt in den deutschen Verkehrsmarkt und auch all-
gemein in den westeuropäischen Verkehrsmarkt eindrin-
gen, und daß dies im wesentlichen durch Beteiligung an 
deutschen Speditionsunternehmen oder durch Gründung 
eigener Unternehmen geschieht? 

3. Ist der Bundesregierung bekannt, daß deutschen Verkehrs-
unternehmen im Gebiet des RGW der Zugang zu Ladungen 
fast völlig verwehrt ist? 

4. Ist der Bundesregierung bekannt, ob, und wenn ja, in 
welchen Fällen und in welchem Umfange Ostblockstaaten, 
die Mitglied des GATT sind, durch ihr Verhalten auf den 
Verkehrsmärkten gegen die Anti-Dumping-Regeln des 
GATT verstoßen haben? 

5. Ist die Bundesregierung bereit und in der Lage, einen Be-
richt über die deutsche Wettbewerbslage im Ost-West-Ver-
kehr und ihre voraussichtliche Entwicklung zu erstatten? 

6. Ist die Bundesregierung bereit und in der Lage, eine solche 
Berichterstattung regelmäßig vorzunehmen? 

7. Falls die für eine zuverlässige Berichterstattung notwen-
digen Informationen nicht zur Verfügung stehen, ist die 
Bundesregierung dann bereit, unverzüglich das für die Be-
reitstellung solcher Informationen Erforderliche zu veran-
lassen? 

8. Bei welchen Verkehrsträgern und auch welchen Märkten 
hält die Bundesregierung eine solche Berichterstattung für 
am vordringlichsten? 

9. Ist die Bundesregierung grundsätzlich bereit, durch geeig-
netes politisches Handeln die Gegenseitigkeit im Wett-
bewerb auf den Verkehrsmärkten mit den Staatshandels-
ländern wiederherzustellen und dauerhaft abzusichern? 

10. In der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage der Fraktion der CDU/CSU vom 15. Januar 1976 
(Drucksache 7/4583) erklärt die Bundesregierung zu Ziffer 4, 
daß sie bereit sei, die erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, wenn die Entwicklung dies erfordert. 

Ist die Bundesregierung heute der Meinung, daß die einge

-

tretenen Entwicklungen Maßnahmen nicht erfordern, oder 
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ist die Bundesregierung bereit, Maßnahmen im einzelnen 
zu ergreifen und darzustellen, die erforderlich sind, um 
einen Bestand der deutschen Verkehrswirtschaft zu sichern. 

11. Wenn die Bundesregierung keine Maßnahmen für erforder-
lich halten sollte, kann sie dann sagen, bis zu welchem 
Punkt sie meint, die deutschen nationalen Verkehrsinter-
essen anderen Zielen unterordnen zu sollen, und kann sie 
sagen, welche Ziele dies wären? 

12. Erkennt die Bundesregierung, daß die von ihr in der er-
wähnten Kleinen Anfrage vom 15. Januar 1976 zu Ziffer 4 
abgegebenen Erklärung, bilaterale Seeschiffahrtsabkom-
men seien geeignet, die gegenseitigen handels- und devi-
senpolitischen Interessen abzustimmen, nicht mehr aus-
reichen, um auch die verkehrspolitischen Interessen zu er-
fassen. Insbesondere auch deswegen nicht, als mit bilatera-
len Verträgen die Beteiligung östlicher Schiffahrtsunterneh-
men an überseeischen Verkehren, wo sie als cross-trader 
auftreten, nicht befriedigend geregelt werden können. 

13. Wie beurteilt die Bundesregierung in diesem Zusammen-
hang die Niederlassungsfreiheit für Unternehmen aus den 
Staaten des RGW in der Bundesrepublik Deutschland, der 
eine gleichwertige Betätigungsmöglichkeit in den Staaten 
des RGW nicht gegenübersteht? 

14. Wann und über welche verkehrswirtschaftlichen Konkur-
renzprobleme mit Staaten des RGW hat die Bundesrepublik 
Deutschland die EG befaßt? Welche Ergebnisse sind dabei 
erzielt worden und wie werden sie beurteilt? 

15. Haben sich insbesondere aus den Absichtserklärungen der 
Bundesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage 
vom 15. Januar 1976 zu Ziffer 5 konkrete Regelungen er-
geben, und wie sehen solche Regelungen gegebenenfalls 
aus? Kann die Bundesregierung Angaben über den Stand 
der Verhandlungen machen? 

16. Für welche Aufgaben und Probleme erwartet die Bundes-
regierung künftig Initiativen der EG? 

17. Was hat die Bundesregierung bisher veranlaßt, um sicher-
zustellen, daß nach Eröffnung des Rhein-Main-Donau-
Kanals die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Binnen-
schiffahrt gesichert ist? 

18. Betrachtet die Bundesregierung die sich auf einen Rhein-
Main-Donau-Kanal beziehende Verpflichtung des Vertrages 
von Versailles noch als rechtsgültig? 

19. Ist die Bundesregierung grundsätzlich der Meinung, daß die 
Erhaltung eines bestimmten Anteiles nationalen Verkehrs-
potentials für die Funktionsfähigkeit der deutschen Volks-
wirtschaft unerläßlich ist, und hat sie gegebenenfalls Vor-
stellungen über die Größenordnung? 
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20. Wie beurteilt die Bundesregierung die Fracht- und Investi

-

tionspolitik der sowjetischen Schiffahrt auf den Seever

-

kehrsmärkten der Welt? 

Bonn, den 15. Juni 1977 
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